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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange1

A Allgemeine Angaben

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften für das Plangebiet "Karlstraße / Forst-
straße", Stadt Marbach, Gemarkung Rielingshausen, Lkr. Ludwigsbiirg
(TK 25: 7021 Marbach am Neckar)

Behördenbeteiligung gemäß § 4 BauGB

Ihr Schreiben Az. IV-621.41 Lo/Sc vom 11.04.201 9 mit E-Mail vom 1 2.04.2019

Anhörungsfrist 17.05.2019

Stellungnahme

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben.

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen,
die im Regelfall nicht überwunden werden können

Keine

2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen,
die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes

Keine
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3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken

Geotechnik

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffent-
licher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Ubersichtsgutachten,
Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros.

Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise
in den Bebauungsplan:

Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodäten befindet sich das Ptangebiet im
Verbreitungsbereich von Gesteinen der Erfurt-Formation (Lettenkeuper) und der Grab-
feld-Formation (Gipskeuper). Diese Keupergesteine werden vollständig von Holozänen
Abschwemmmassen mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit verdeckt.

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens sowie mit Auf-
füllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist
zu rechnen.

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind
nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer
geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138
(2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen
Versickerungsgutachtens empfohlen.

Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundeigenschaften sowie ggf. von
Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte im Verbreitungsbereich von Gesteinen der
Grabfeld-Formation von der Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z. B. Sicker-
schachte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen
werden.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Trag-
fähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten)
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.

Boden

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken
vorzutragen.
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Mineralische Rohstoffe

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen
oder Bedenken vorzubringen.

Grundwasser

Im PIanungsgebiet laufen derzeit keine hydrogeologischen Maßnahmen des LGRB und es
sind derzeit auch keine geplant.

Bergbau

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet.

Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oderAlthohlräumen betroffen.

Geotopschutz

Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht
tangiert.

Allgemeine Hinweise

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden.

Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der
Adresse http://larb-bw.de/aeotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapsen/er Geotop-
Kataster) abgerufen werden kann.

Anke Koschel
Dipl.-lng. (FH)


